
 
 

Beschluss zur Änderung der Landessatzung 
zum Parteinamen „Die Linke“ 
 
 
Neufassung der Landessatzung wie folgt: 
 
1. Name, Sitz und Tätigkeitsgebiet 
 
§ 1 Name, Sitz und Tätigkeitsgebiet 
 
(1) Der Landesverband trägt den Namen DIE LINKE. Die Linke Landesverband 
Sachsen-Anhalt, nachstehend Landesverband Sachsen-Anhalt genannt.  
 
(2) Die Kurzbezeichnung ist: ,,DIE LINKE" „Die Linke“.  
 
(3) Der Landesverband Sachsen-Anhalt ist eine Gliederung der Partei DIE LINKE Die 
Linke der Bundesrepublik Deutschland.  
 
[…] 
 
2. Die Mitglieder des Landesverbandes 
 
[…] 
 
§ 11 Der Jugendverband der Partei 
 
(1) Auf Basis nachfolgender Grundsätze ist Linksjugend ['solid] als parteinaher 
Jugendverband die Jugendorganisation der Partei.  
 
DIE LINKE. Die Linke Sozialistisch-demokratischer Studierendenverband (DIE LINKE. 
Die Linke SDS) ist der parteinahe Hochschulverband. 
 
[…] 
 
(8) Die Absätze 2 bis 7 gelten für den parteinahen Studierendenverband DIE LINKE. Die 
Linke Sozialistisch-demokratischer Studierendenverband (DIE LINKE. Die Linke SDS) 
entsprechend. Dieser ist Bestandteil des Jugendverbandes  
 
4. Die Organe des Landesverbandes Sachsen-Anhalt 
 
[…] 
 
Landesausschuss 
 
[…] 
 
§ 21 Zusammensetzung und Wahl des Landesausschusses 
 
[…] 
 
(2)  
a) Dem Landesausschuss gehören mit beratender Stimme zwei Mitglieder der Fraktion 



 
 

DIE LINKE. Die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt und ein Mitglied der 
Landesgruppe Sachsen-Anhalt der Fraktion DIE LINKE. Die Linke im Bundestag an.  
 
[…] 
 
7. Schlussbestimmung 
 
§ 37 Schlussbestimmung 
 
(1) Diese Landessatzung wurde am 14. September 2007 auf dem Gründungsparteitag 
des Landesverbandes Sachsen-Anhalt der Partei DIE LINKE Die Linke angenommen. 
Sie tritt mit Beschlussfassung in Kraft.  
 
 
Die Satzungsänderung wurde durch die Delegierten der 1. Tagung des 10. Landes-
parteitages der Partei Die Linke Landesverband Sachsen-Anhalt in Leuna am  
15. November 2025 einstimmig beschlossen. 
 
 


